Stadt Putbus 

Stadtvertretung Putbus 





Putbus, den 14.09.2010

Niederschrift

der 11. Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Putbus

Sitzungstermin:   Montag, den 13. September 2010

Sitzungsbeginn:  19:00 Uhr

Sitzungsende:     21:25 Uhr 

Ort, Raum:           Sitzungssaal des Rathauses Putbus, Markt 8, 18581 Putbus 

Anwesend sind: 

Gustav Lüth,               Bürgervorsteher

Ralph Langkammer, 1. Stellv. des Bürgervorstehers

Martin Stemmler,       2. Stellv. des Bürgervorstehers  bis 20:35 Uhr
Mitglieder der Stadtvertretung 

Dabel, Regina

Driest, Uwe bis 20:35 Uhr
Götte, Sebastian

Last, Michael 

Päschke, Burkhard 

Pohl, Uwe  

Reese, Gerhard

Reichel, Dirk 

Schäfer, Knut

Schmidt, Manfred

Entschuldigt:

Böttcher, Karl-Walter

Kruse, Thomas

Plümecke, Bärbel 

Sandhop, Axel 

Verwaltung

Bürgermeister Harald Burwitz

1. Stellvertreter des Bürgermeisters, Monika Scherff

2. Stellvertreter des Bürgermeisters, Thomas Möller

Sachgebietsleiter Wohnungswirtschaft, Karl-Otto Hein

TOP 1

1. Eröffnung

Bürgervorsteher Lüth eröffnet die 11. Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Putbus und begrüßt die anwesenden Mitglieder der Stadtvertretung, den Bürgermeister, die Gäste sowie die Vertreter der Verwaltung. 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 

Bürgervorsteher Lüth stellt fest, dass die Mitglieder der Stadtvertretung ordnungsgemäß geladen wurden und die Stadtvertretung mit 13 Mitgliedern beschlussfähig ist. 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der 10. Sitzung  

    der Stadtvertretung

Bürgervorsteher Lüth gibt die Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der 10. Sitzung der Stadtvertretung vom 19.07.2010 gemäß § 31, Abs. 3 KV M-V bekannt. 

TOP 2

Genehmigung der Niederschrift der 10. Sitzung der Stadtvertretung vom 19.07.2010

Zur Niederschrift der 10. Sitzung gab es keine Bedenken, damit ist sie genehmigt.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

TOP 3

Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung

Bürgermeister Burwitz erklärt, dass die Verwaltung den TOP 10 – Billigung der Durchführung eines Planverfahrens gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die Ergänzungssatzung Wreechener Weg/Neuendorfer Weg – zurückzieht. 

Die TOP 11 bis 14 werden dann TOP 10 bis 13. 

Die Tagesordnung für den öffentlichen Teil wird wie folgt bestätigt: 

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der 10. Sitzung vom 19.07.2010

2. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der 10.  Sitzung der Stadtvertretung vom 19.07.2010

3. Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Tagesordnung und Feststellung des öffentlichen Teils der Tagesordnung 

4. Informationen des Bürgervorstehers

5. Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung 

6. Ausführungen zum Projekt Sommertheater durch Herrn Lockner
7. Bürgerfragestunde

8. Beschluss über den städtebaulichen Vertrag sowie Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Lauterbacher Siedlung“ XXIV-B-07 der Stadt Putbus“

9. Abschließender Beschluss der 2. Änderung des fortgeltenden Teilflächennutzungsplan Kasnevitz der Stadt Putbus bezogen auf den Bebauungsplan Nr. XXI-B-07 „Nautilus“ der Stadt Putbus 

10. Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“, Stadt Putbus

11. Billigung der Durchführung eines Planverfahrens gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die Ergänzungssatzung – Am Mühlenweg Putbus – 

12. Widmung von Wegeflächen in der Gemarkung Altkamp gem. § 7 StrWG M-V i.V.m. § 3 Satz 1 Pkt. 4 StrWG M-V

13. Billigung der Durchführung eines Planverfahrens gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die Ergänzungssatzung Ortsteil Lonvitz

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

TOP 4

Informationen des Bürgervorstehers
1. Festwoche zu unserer 200-Jahr-Feier unserer Stadt.
Es engagierten sich so viele Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und darüber hinaus ehren- und hauptamtlich, so dass ich bewusst auf eine namentlich Nennung verzichte.

Ihnen allen gilt der herzliche Dank der Stadt Putbus.

Es gab berechtigte Kritik, aber wesentlich mehr Anerkennung. Mich persönlich beeindruckte besonders unser Umzug; diese Vielfalt und Kreativität übertraf meine Erwartungen bei Weitem.

Da mir nachfolgender abgewandelter Satz des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy auch bei anderen Gelegenheiten des Öfteren durch den Kopf ging, rufe ich allen Putbussern zu:

         „Frag nicht, was Deine Stadt für Dich tun kann, sondern

          frag, was Du für Deine Stadt tun kannst.“

In diesem Sinne nochmals Danke an alle Engagierten.
2. Der Begleitausschuss „Masterplan Parkentwicklung“ tagte am 30.8.2010.

Entsprechend der Beschlusslage der Stadtvertretung fand ein erster Gedankenaustausch mit dem „Förderverein Residenzstadt und Schlosspark Putbus“ statt.  

           Eine gedeihliche Zusammenarbeit zeichnet sich ab. Der Verein wird 
           den Masterplan auf seine Internetseite einstellen  und somit allen 
           Interessierten zugänglich machen. Weiterhin wird Herr Farin als 

            Vorstandsmitglied des Vereins regelmäßig eingeladen.
3. Die Rechtsaufsicht des Kreises referierte aus ihrer Sicht über die
      Möglichkeiten der Rechtsform einer noch zu gründenden 
      Parkgesellschaft. Ein sehr komplexes Thema, das uns noch eine ganze
      Weile beschäftigen wird.

Herr Driest erklärt, dass die Beschallung für das Fest am Marstall im Rahmen der 200-Jahr-Feier zwischen drei und vier Uhr dauerte. Die Kastanienallee war nicht beleuchtet, so dass die Besucher sich den Weg mit ihren Handys ausleuchten mussten. Er fragt an, wer am Abend des Marstallfestes vor Ort für die Einhaltung von Sicherheit und Ordnung zuständig war und warum keine Beleuchtung in der Kastanienallee hergestellt wurde?

Bürgermeister Burwitz legt dar, dass bei der Stadt keine Beschwerden in Bezug auf die Lautstärke eingegangen sind. Bei der defekten Beleuchtung handelte es sich um einen Kabelfehler, der nicht behoben werden konnte. Für die Ordnung und Sicherheit war ein Sicherheitsdienst eingerichtet. 

Herr Driest legt dar, dass auf der letzten Sitzung des zeitweiligen Ausschusses Masterplan beschlossen wurde, dass die Kastanienallee für den Verkehr zu sperren und den ruhenden Verkehr auf den Parkplatz Wreechener Weg zu orientieren. Bei der Veranstaltung Rügen Cross Country wurde dies nicht umgesetzt, sondern der Verkehr explizit auf die Freifläche vor dem Marstall geleitet. Dabei wurde dann andererseits kein Poller entfernt, um die Zufahrt zu ermöglichen, so dass alle Besucher  an den Pollern vorbei über die Bodendecker fuhren. 

Er fragt an, warum wurde der Beschluss zur Parkraumbewirtschaftung ignoriert, wer bezahlt die verursachten Schäden an der Zufahrt zum Marstall?

Herr Möller erklärt, dass bestimmte Stellflächen zur Verfügung gestellt wurden. Er geht von  der Eigenmächtigkeit des Veranstalters aus. Die Problematik wird seitens der Stadt geklärt. 
TOP 5

Bericht des Bürgermeisters über wichtige Angelegenheiten der Verwaltung

1. Trotz der parlamentarischen Sommerpause waren die Wochen seit der 10. Sitzung der Stadtvertretung am 19. Juli geprägt von einer Reihe von Aktivitäten anlässlich der Feierlichkeiten zur 200-Jahrfeier und zum 50. Stadtjubiläum von Putbus. 

Ich denke, dass gerade die Festwoche vom 31.07. bis zum 08.08. ein voller Erfolg war und noch lange im Gedächtnis unserer Bürgerinnen und Bürger  und der Gäste unserer Stadt nachklingen wird. Zahlreiche Schreiben von Besuchern und Einwohnern unterstreichen dies ebenso, wie die Einschätzung aus unserer Partnerstadt Eutin. 

Ich möchte die heutige Sitzung der Stadtvertretung zum Anlass nehmen, um mich ganz herzlich bei all denen zu bedanken, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren, und ich denke, dies auch im Namen aller Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter tun zu dürfen. 

Zahlreiche Putbusser Vereine und Gewerbetreibende, Geschäftspartner, die Schulen unserer Stadt, die Freiwillige Feuerwehr und zahlreiche Sponsoren haben maßgeblichen Anteil am Gelingen der vielen Veranstaltungen. 

Ganz besonders aber danke ich Herrn Dr. Bittner, der mit großem Engagement die Vorbereitungen koordiniert hat, Herrn Stadtvertreter Martin Stemmler als Chef des Vorbereitungskomitees und den Mitarbeitern der Verwaltung. 
Besonders aber habe ich mich darüber gefreut, dass es durch den Beschluss der Stadtvertretung zum weiteren Ausbau des Marstalls gelungen ist, einen weiteren Schritt in Richtung Ansiedlung der M-V Festspiele zu gehen. Das Konzert des MDR Sinfonieorchesters am 07. August war dazu gewissermaßen der Auftakt. Für das kommende Jahr sind bereits drei Konzerte terminlich gebunden. 

2. In diesem Jahr soll am 02./03. Oktober auf der Festwiese nach Lauterbach noch ein Drachenfest veranstaltet werden. Ein Bergener Unternehmer hat sich um die Ausrichtung beworben. Ebenfalls am 02./03. Oktober erwarten wir Besuch aus unserer Partnerstadt Eutin. Gemeinsam wollen wir den 20. Jahrestag der Städtepartnerschaft begehen. 

Am 03. Oktober um 09:30 Uhr werden wir, Eutiner und Putbusser Rosen am Rathaus und dem Markt pflanzen und damit die Aktion des Fördervereins „Residenzstadt und Schlosspark Putbus“ unterstützen, in diesem Jahr 200 Rosen zu pflanzen. 

Am 11./12. Dezember werden wir im und um den Marstall unseren Weihnachtsmarkt abhalten. Interessenten und Ideengeber melden sich bitte bei der Putbus-Information in der Orangerie. 
3. Wie von der Stadtvertretung empfohlen, habe ich Kontakt zu den Betreibern bzw. Eigentümern des Deutschen Hauses, des Rosencafés und des Kursaals aufgenommen. 

Der Vertreter für das Deutsche Haus möchte am 06. oder 07.10. einen Termin mit dem Vorstand der Stadtvertretung,  jeweils um 10:00 Uhr – Vorschlag 07.10.10 um 10:00 Uhr vereinbaren.

Der Eigentümer des Kursaals will sich auf die Stadtvertretung im Oktober einrichten, um dann mit den Stadtvertretern ins Gespräch zu kommen und zum Sachstand berichten. 

Der Eigner des Rosencafés will nach Genehmigung der Nutzungsänderung und Aufhebung der Ordnungsverfügung wieder Kontakt zur Stadt aufnehmen. 

4. Mit Schreiben des Landesförderinstitutes vom 25.08.10 ist der Zuwendungsbescheid aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz für 2010 in Höhe von 465.000,00 Euro erteilt worden. Die finanziellen Mittel werden entsprechend der Vorgabe in den Jahre 2010 – 2014 kassenwirksam. 

5.Der in Auftrag gegebene Film zum 200-jährigen Gründungsjubiläums mit einem Rückblick auf die letzten 60 Jahre und Impressionen zum Festumzug ist fertiggestellt. Er kann zum Preis von 14,50 € in der Putbus-Information bestellt und erworben werden. 
                                                 TOP 6

Ausführungen zum Projekt Sommertheater durch Herrn Lockner 

Der TheaterSommer ist ein etabliertes kulturelles Angebot auf Rügen, das seit 14 Jahren ein stetig wachsendes Publikum begeistert. Die unterhaltsamen

Theaterabende sind für viele Touristen ein fester Bestandteil ihres

Sommerurlaubs geworden. Während der Hauptsaison zwischen Juni und August finden jährlich 30 bis 40 Vorstellungen statt. Die Spielzeit ergibt sich aus der Überschneidung der Ferientermine verschiedener Bundesländer. Auf dem

Spielplan steht neben spritzigen Komödien und frisch inszenierten Klassikern

immer wieder die eine oder andere Entdeckung.

Das Konzept orientiert sich am Selbstverständnis „Qualität statt Masse“. Der

TheaterSommer stellt somit eine Alternative zu den kommerziellen touristischen

Höhepunkten des Rügener Kulturlebens dar. Hierbei soll allerdings nicht nur das älter werdende Publikum der klassischen Hochkultur erreicht werden. Ein

zentrales Anliegen der Macher ist es, neue Zuschauer für das Theater zu

gewinnen und zu begeistern. Hierfür bietet Sommertheater als Freilichttheater

mit einer ungezwungenen Atmosphäre ein besonderes Potenzial.

Akzeptanz für Kultur im Allgemeinen und das Theater im Besonderen zu schaffen ist weniger eine Frage der finanziellen Ressourcen als des Engagements, der Phantasie und der Kreativität. Gerade durch die Beschränkung auf das Wesentliche entsteht eine intime Atmosphäre, in der sich Theater hautnah erleben lässt. Das Ensemble verzaubert die Zuschauer mit seiner Leidenschaft und unbändigen Spielfreude. Die Inszenierungen sind unterhaltsam, oft turbulent, zuweilen nachdenklich, sinnlich – aber jederzeit emotional berührend.

Die Insel Rügen bietet eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft. Beide

Aspekte stellen einen idealen Rahmen für ein Freilichttheater dar. Die vielfältigen landschaftlichen Schönheiten bieten romantische Kulissen, die sich als Spielort in besonderer Weise eignen. Als touristische Hochburg verfügt Rügen darüber hinaus über ein relevantes Zuschauerpotenzial.

Der TheaterSommer fand in den letzten 14 Jahren unter den Leuchttürmen von Kap Arkona in verwunschener Atmosphäre statt. Er soll künftig auch im Kunstort Lohme stattfinden, der den Machern logistische Unterstützung zugesichert hat. Allerdings würden wir das Risiko der Akzeptanz einer Ortsveränderung gerne streuen und drei Tage pro Woche auch gerne in Putbus spielen.
Der TheaterSommer ist als Verein organisiert. Sein Erfolg lebt vom

Zusammenspiel vieler kompetenter und kreativer Kulturbegeisterter. Für den

Rahmen sorgen qualifizierte Techniker, Bühnenbauer, Produktionsassistenten

und Werber sowie zahlreiche helfende Hände. Vor allem leben die gelungenen Theaterabende natürlich von den motivierten Künstlern im Ensemble. Hierbei bietet die Mischung aus erfahrenen Schauspielern und hoch motivierten Nachwuchstalenten einen besonderen kreativen Reiz.

Das Team kennt die Insel Rügen seit vielen Jahren. In 14 Spielzeiten haben die

Organisatoren die Bedürfnisse der Zuschauer kennengelernt und erfüllt. Mit der Zeit wurden zudem zahlreiche Kontakte zu lokalen Partner in Hotellerie und touristischen Einrichtungen aufgebaut.

Für die Saison 2011 ist die Inszenierung von Shakespeares

„Sommernachtstraum“, in dem Elfen und Kobolde, schrullige Handwerker und

junge Liebende durch einen magischen Zauberwald irren.

Als Spielort in Putbus sollen die Parkanlagen rund um den Marstall dienen, in

dem aktweise der Zuschauer zu den einzelnen Schauplätzen wandert. Neben der bestehenden Gastronomie, den Sanitäranlagen und erschlossener

Stromversorgung bietet dieser Ort hervorragende logistische Bedingungen und auch im Falle widriger Wetterverhältnisse die Möglichkeit überdacht zu spielen.

Wir sind gerne bereit,  unsere Produktionen aus eigenen Kräften zu realisieren. 
Die kostenfreie Nutzung des Spielortes inkl. Betriebskosten setzen wir allerdings

voraus.
Bereits im Vorfeld wurde deutlich, dass es im Gemeindegebiet Putbus keine für uns darstellbaren Kapazitäten der Unterbringung gibt. Hier setzen wir nun auf die Kooperation mit Lohme. Im Gegenzug würden wir uns über einen Werbeetat von ca. 5000 € sehr freuen. Unsere Printmedien haben wir übrigens seit 1996 in dieser Größenordnung bei Rügendruck in Auftrag gegeben.
Die Stadtvertretung steht dem Projekt wohlwollend gegenüber. 

Herr Stemmler beantragt, das Anliegen in den Fachausschuss Bildung, Kultur, Soziales zu verweisen und Herrn Lockner für den 07. Oktober 2010 zur Ausschusssitzung einzuladen. 

Abstimmungsergebnis zum Antrag: einstimmig 

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0

TOP 7

Bürgerfragestunde

Herr Dr. von Nordheim erklärt den Anwesenden das Anliegen von 15 Krakvitzer Bürger zum Rückbau von Straßenlampen und die entstandenen Kosten nicht auf die Bürger umzulegen, dass er an den Hauptausschuss gerichtet hat. Er fragt an, wie es jetzt weitergeht und wie der Hauptausschuss entschieden hat?
Bürgermeister Burwitz legt dar, dass der Hauptausschuss die Problematik besprochen hat,  aber kein Beschluss gefasst wurde. Es wurde festgelegt, dass unter Federführung des Bauausschusses eine Einwohnerversammlung durchgeführt werden soll. 

Herr Schuchardt fragt an, warum die Stadt Putbus für den Löschwasserteich Strachtitz kein Vorkaufsrecht in Anspruch genommen hat? 
Die Verwaltung wurde aufgefordert zu prüfen, auf welcher Rechtsgrundlage die Vorkaufsrechtsverzichtserklärung ausgestellt wurde. 

Herr Götz fragt an, wie eine Gegensteuerung für die Mindereinnahmen bei der Kurtaxe geplant ist und wie das Tourismusjahr 2011 vorbereitet wurde? 

Herr Lüth legt dar, dass sich der Fachausschuss mit dieser Problematik befassen sollte, auch sollte sich der Betriebsausschuss damit befassen. 

Herr Netzel fragt an, ob es für die Veranstaltung auf dem Sportplatz im Juli 2010 (Abbrennen von Feuerwerkskörper) eine Genehmigung gab?

Weiterhin fragt er an, wo die Abfallbehälter für Hundekottüten sind? 
Herr Möller legt dar, dass Abfallbehälter vorhanden waren, diese jedoch verrostet sind. Von Seiten der Verwaltung werden alle Bemühungen unternommen, um die Anschaffung von Abfallbehälter in den Haushalt 2011 mit aufzunehmen. 

TOP 8

Beschluss über den städtebaulichen Vertrag sowie Abwägungs- und Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Lauterbacher Siedlung“ XXIV-B-07 der Stadt Putbus
Beschluss: 
1. Der Beschluss Nr.V.23-10 der 9. Sitzung vom 14.06.2010 wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst.

2. Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen in ihrer Sitzung am 13.09.10  den in der Anlage 1 dargestellten städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan „Lauterbacher Siedlung“ XXIV-B-07 der Stadt Putbus.

3. Die während der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung des Entwurfes zum Bebauungsplan „Lauterbacher Siedlung“ XXIV-B-07 der Stadt Putbus  vorgebrachten Bedenken und Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange haben die Mitglieder der Stadtvertretung der Stadt Putbus in ihrer Sitzung vom 13.09.10 mit den in der Anlage 2 beigefügten Ergebnissen geprüft bzw. abgewogen.

4. Die Abwägungsergebnisse entsprechen den Festlegungen im Abwägungsvorschlag gemäß Anlage und sind in den Satzungsentwurf durch das Planungsbüro einzuarbeiten.

5. Die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, sind von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 

6. Die Stadtvertretung beschließt den Bebauungsplan „Lauterbacher Siedlung“ XXIV-B-07 der Stadt Putbus, bestehend aus dem Planteil A und dem Textteil B, gemäß §10 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) und § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 06 (GVOBl. M-V 2006, S. 102) geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S. 194) als Satzung.

7. Die Begründung wird gebilligt.

8. Die Anlagen sind Bestandteil dieses Beschlusses.
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Dafür: 13

Dagegen: 0
TOP 9

Abschließender Beschluss der 2. Änderung des fortgeltenden Teilflächennutzungsplans Kasnevitz der Stadt Putbus bezogen auf den Bebauungsplan Nr. XXI-B-07 „Nautilus“ der Stadt Putbus

     Beschluss: 
1. Die während der öffentlichen Auslegung und Trägerbeteiligung des Entwurfes zur 2. Änderung des fort geltenden -Teilflächennutzungsplans Kasnevitz- der Stadt Putbus bezogen auf den Bebauungsplan Nr.  XXI-B-07 „Nautilus“ der Stadt Putbus vorgebrachten Bedenken und Anregungen von Bürgern sowie Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange haben die Mitglieder der Stadtvertretung der Stadt Putbus in ihrer Sitzung vom 13.09.2010 mit den in der Anlage beigefügten Ergebnissen geprüft bzw. abgewogen.

2. Die Abwägungsergebnisse entsprechend den Festlegungen im Abwägungsvorschlag gemäß Anlage sind in den Satzungsentwurf durch das Planungsbüro einzuarbeiten. 

3. Die Bürger sowie die Träger öffentlicher Belange, die Bedenken und Anregungen vorgebracht haben, sind von diesem Ergebnis unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. 
4. Die Stadtvertretung beschließt die 2. Änderung des fort geltenden -Teilflächennutzungsplans Kasnevitz- der Stadt Putbus bezogen auf den Bebauungsplan Nr.  XXI-B-07 „Nautilus“ der Stadt Putbus  in der vorliegenden Form.
5. Die Begründung wird gebilligt. 
6. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 2. Änderung des fort geltenden -Teilflächennutzungsplan Kasnevitz- der Stadt Putbus bezogen auf den Bebauungsplan Nr.  XXI-B-07 „Nautilus“ der Stadt Putbus zur Genehmigung einzureichen und die Erteilung der Genehmigung als dann ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist anzugeben, wo der Plan mit der Begründung während der Dienststunden eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft erteilt wird.
7. Die Anlage ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0 

TOP 10

Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz an der Lauterbacher Chaussee“, Stadt Putbus

Beschluss:
1. Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen in ihrer Sitzung am 13.09.2010 die Aufstellung  für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVII-B-10 „Wohnmobilstellplatz 
    an der Lauterbacher Chaussee“, Stadt Putbus  gemäß § 2 BauGB i.V.m. § 13  

    BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
    (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 
     2009 (BGBl. I S. 2585).
2. Die in der Anlage dargestellten Planungsziele werden gebilligt.

3. Mit dem Vorhabenträger ist ein Durchführungsvertrag in Bezug auf das Planverfahren und seine Finanzierung abzuschließen.

4. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0 

TOP 11

Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVIII-B-10 „Mühlenweg“ der Stadt Putbus

Herr Schmidt erläutert, dass ursprünglich eine Ergänzungssatzung vorgelegt werden sollte, die der Bauausschuss jedoch abgelehnt hat. Er beantragt, einen Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVIII-B-10 „Mühlenweg“ der Stadt Putbus zu fassen. 

Abstimmungsergebnis zum Antrag: einstimmig
Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0 

Beschluss: 

1. Die Stadtvertreter der Stadt Putbus billigen und beschließen in ihrer Sitzung am 13.09.2010 die Aufstellung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB Nr. XXVIII-B-10 „Mühlenweg“ gemäß § 2 BauGB i.V.m. § 13 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBL. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBL I) S. 2585). 

2. Die in der Anlage dargestellten Planungsziele werden gebilligt. 

3. Mit dem Vorhabenträger ist ein Durchführungsvertrag in Bezug auf das Planverfahren und seine Finanzierung abzuschließen. 

4. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

Dafür: 13

Dagegen: 0

Enthaltung: 0 
TOP 12

Widmung von Wegeflächen in der Gemarkung Altkamp gemäß § 7 StrWG MV i.V.m. § 3 Satz 1 Pkt. 4 StrWG M-V

Gemarkung Altkamp, Flur 1, Flurstück 4

Gemarkung Altkamp, Flur 1, Flurstück 16

Gemarkung Altkamp, Flur 2, Flurstück 17

Herr Stemmler erläutert, dass im Ergebnis des seit September 2008 beim Verwaltungsgericht Greifswald anhängigen Verwaltungsgerichtsverfahrens  in der Mediationsverhandlung vom 21.04.2010 vereinbart wurde, dass eine erneute Beschlussvorlage erarbeitet werden soll. Gegenstand der Vorlage sollen hier die Widmung der beantragten Wegeflächen und die weitere Entwicklung der Ortslage Altkamp sein. 

Herr Reese beantragt, über die 3 Wege getrennt abzustimmen. 

Abstimmungsergebnis zum Antrag: abgelehnt 

Dafür: 6

Dagegen: 7

Enthaltung: 0 

Herr Schmidt legt dar, dass er  mehrere Anschreiben zu dieser Problematik erhalten hat, u.a. muss klargestellt werden, ob Herr Pohl mit abstimmen darf. 

Herr Pohl versichert, dass er keine Verbindungen hat, die ein Mitwirkungsverbot rechtfertigen. Auch sind seine Grundstücke nicht betroffen. 
Beschluss: 
1. Die Stadtvertreter der Stadt Putbus beschließen in ihrer Sitzung am 13. September 2010 die Widmung der in Gemarkung Altkamp Flur 1 gelegenen Flurstücke 4 und 16 und dem in der Flur 2 gelegenen Flurstück 17 gemäß § 7 i.V.m. § 3 Satz 1 Pkt. 4 des Straßen- und Wegegesetzes M-V als „sonstige öffentliche Wege“ mit der Nutzungsart Feldweg.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, das Widmungsverfahren einzuleiten.

3. Wird die Widmung der Wege seitens der zuständigen Behörden genehmigt, sind bestehende Pachtverhältnisse zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die betroffenen Flurstücke zu beenden bzw.  nicht mehr vorhandene Wege wiederherzustellen.

4. Die Unterhaltung und Pflege der entstehenden Wege ist per Vertrag mit dem Antragsteller zu vereinbaren.
Abstimmungsergebnis: abgelehnt 

Dafür: 4

Dagegen: 9 

Enthaltung: 0 

TOP 13

Billigung der Durchführung eines Planverfahrens gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die „Ergänzungssatzung Ortsteil Lonvitz“

Beschluss: 
1. Die Stadtvertreter der Stadt Putbus beschließen in ihrer Sitzung am 13.09.2010 die Durchführung eines Planverfahrens gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBL. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBL. I S. 2585) und § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-CV 2006, S. 102) geändert durch Artikel  des Gesetzes vom 23. Mai 2006 (GVOBl. M-V S. 194), für die Ergänzungssatzung Ortsteil Lonvitz. 
2. Die Stadtvertreter billigen den in der Anlage dargestellten Entwurf. 

3. Mit den Antragstellern ist ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB, in Bezug auf das Planverfahren und seine Finanzierung abzuschließen. 

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, Schritte eines Bauleitverfahrens gemäß BauGB einzuleiten.

5. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
Dafür: 13

Dagegen: 0 

Enthaltung: 0 
Herr Stemmler und Herr Driest verlassen gegen 20:35 Uhr die Sitzung. 
Keine Ausführungen. 

___________________________________________________________________________
Gustav Lüth 
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